
 
Geänderte Empfehlung des  Stadtentwicklungsausschus s 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Weißenfels  
 

1. Den Beschluss Nr. 560-46/2013 vom 18.04.2013 (Anlage 2) „Antrag 
Grundsatzentscheidung zur Neugestaltung des Marktplatzes“ aufzuheben. 

2. Der Beschluss Nr. 700-58/2014 vom 19.06.2014 (Anlage 3) „Antrag Stadtrat 
Hofmeister – Gestaltung Marktplatz“ wurde durch den Stadtrat mit Beschluss-
fassung bereits zurückgestellt. 

3. Die Sanierung der Fläche um die Marienkirche mit den bereitgestellten Förder-
mitteln „Städtebaulicher Denkmalschutz – Altstadt mit Schloss“ in den Haus-
haltsjahren 2015/2016 zu realisieren und die Haushaltssperre im Haushaltsplan 
2015 in Höhe von 700.000,- € entsprechend aufzuheben. 

 
4. Zur Neugestaltung des Marktplatzes in Weißenfels eine AG mit Vertretern des Stadtra-

tes, der Beiräte und der Verwaltung zu bilden. In der AG werden mit dem Planungsbü-
ro mögliche Änderungen zur Entwurfsplanung bis Juli 2015  geprüft. Im September 
2015 wird dem Stadtrat eine Beschlussempfehlung zur Thematik vorgelegt. Die Frakti-
onen benennen die Vertreter zum Stadtrat am 07.05.2015.  

   
 
 
Der Ausschuss stimmt den Beschlussvorschlag wie folgt ab: 
 
Abstimmung:       
Stadträte:                           dafür:        14      dagegen:    0              Enthaltung:   0 
Sachkundige Einwohner:  dafür:    3 dagegen:    0   Enthaltung:    0 
 
 
 
 


